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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: Disbopox 443 EP-Imprägnierung Härter 
 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Härter 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: bei sachgemäßer Anwendung - keine 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Caparol Farben Lacke GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefax : +49615471222 
Email-Adresse Verantwortli-
che/ausstellende Person 

: msds@dr-rmi.com 

 

1.4 Notrufnummer 

 
Notrufnummer 1 : +49615471202  

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 
 

 H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung, Kategorie 2 
 

 H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka-
tegorie 1 
 

 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen. 
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Chronische aquatische Toxizität, Katego-
rie 2 
 

 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung. 
 

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

Reizend 
 

 R36/38: Reizt die Augen und die Haut. 
 

Umweltgefährlich 
 

 R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Ge-
wässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
 

Reizend 
 

 R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 

Sensibilisierend 
 

 :  
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursa-

chen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristi-

ger Wirkung. 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
P210 Von offener Flamme/heißen Oberflächen 

fernhalten. - Nicht rauchen. 
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 

die Kleidung gelangen lassen. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räu-

men verwenden. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzaus-

rüstung verwenden. 
Reaktion:  
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel 

Wasser und Seife waschen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

Lagerung:  
P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut 

belüfteten Ort aufbewahren. 
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Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht 
<= 700 
 
Bisphenol-F-Epoxidharz MG < 700 
 
Neodecansäureglycidester 
 

Zusätzliche Kennzeichnung: 

EUH205 
 

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen., 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien: 1999/45/EG  

Gefahrensymbole :  

 

 

   

  Reizend Umweltge-
fährlich 

   

R-Sätze : R36/38 Reizt die Augen und die Haut. 
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Ge-

wässern längerfristig schädliche Wirkungen 
haben. 

 
S-Sätze : S 7/9 Behälter dicht geschlossen an einem gut 

gelüfteten Ort aufbewahren. 
S24 Berührung mit der Haut vermeiden. 
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründ-

lich mit Wasser abspülen und Arzt konsultie-
ren. 

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwa-
schen mit viel Seife und Wasser. 

S29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; 
dieses Produkt und seinen Behälter der 
Problemabfallentsorgung zuführen. 

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe 
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht 
<= 700 
 
Bisphenol-F-Epoxidharz MG < 700 
 
Neodecansäureglycidester 
 
Besondere Kennzeichnung 
bestimmter Gemische 

: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers 
beachten. 
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 Nur für gewerbliche Anwender. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder höher 
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakku-
mulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
Keine Information verfügbar. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe  

Chemische Bezeich-
nung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungs-
nummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG 
(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
(%) 

Reaktionsprodukt: 
Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze 
mit durchschnittlichem 
Molekulargewicht <= 
700 

25068-38-6 
500-033-5 
01-2119456619-
26-XXXX 
 

Xi; R36/38 
Xi; R43 
N; N; R51/53 
 

Skin Irrit.2; H315 
Eye Irrit.2; H319 
Skin Sens.1; H317 
Aquatic Chronic2; 
H411 
 

>= 50 - < 70 

Neodecansäureglyci-
dester 

26761-45-5 
247-979-2 

Xi; R38 
R43 
N; R51-R53 
 

Skin Irrit.2; H315 
Skin Sens.1; H317 
Aquatic Chronic4; 
H411 
 

>= 10 - < 20 

Bisphenol-F-
Epoxidharz MG < 700 

9003-36-5 
500-006-8 
01-2119454392-
40-XXXX 
 

Xi; R36/38 
R43 
N; R51-R53 
 

Skin Irrit.2; H315 
Eye Irrit.2; H319 
Skin Sens.1; H317 
Aquatic Chronic2; 
H411 
 

>= 20 - < 25 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  

1-Methoxypropan-2-ol 107-98-2 
203-539-1 
01-2119457435-
35-XXXX 
 

R10 
R67 
 

Flam. Liq.3; H226 
STOT SE3; H336 
 

>= 1 - < 10 

 

Die Erklärung der Abkürzungen finden sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
 

Nach Einatmen :  Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen. 
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 Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen oder aner-
kannten Hautreiniger benutzen. 
KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Kontaktlinsen entfernen. 
Augen sofort während mindestens 15 Minuten ausspülen. 
Ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheits-
schäden verursachen. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwenden-
de Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
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 Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Geeignete Reinigungsmittel 
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem 
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen 
und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Informationen siehe Abschnitte 8 & 13 des Sicherheitsdatenblattes. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den 
Arbeitsräumen sorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.  
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlos-
senen Räumen. Berührung mit der Haut und den Augen ver-
meiden. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wie-
derbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innensei-
te. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Vor den Pausen 
und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor dem Essen, Trinken 
oder Rauchen die Hände waschen. Von Nahrungsmitteln und 
Getränken fernhalten.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. An einem gut 
belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu 
verhindern. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von 
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  3, Entzündbare Flüssigkeiten  
 

Sonstige Angaben 
 

:  Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) :  Die Technischen Informationen des Herstellers sind zu beach-
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 ten. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüs-
tungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

1-Methoxypropan-
2-ol 

107-98-2 TWA 100 ppm 
375 mg/m3 

2000/39/EC 

  Weitere Informa-
tion 

Zeigt die Möglichkeit an, daß größere 
Mengen des Stoffs durch die Haut aufge-
nommen werden, Indikativ 

  STEL 150 ppm 
568 mg/m3 

2000/39/EC 

  Weitere Informa-
tion 

Zeigt die Möglichkeit an, daß größere 
Mengen des Stoffs durch die Haut aufge-
nommen werden, Indikativ 

  AGW 100 ppm 
370 mg/m3 

DE TRGS 
900 

  Spitzenbegren-
zung: Über-
schreitungsfaktor 
(Kategorie) 

2;(I) 

  Weitere Informa-
tion 

Senatskommission zur Prüfung gesund-
heitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission), Europäische Union 
(Von der EU wurde ein Luftgrenzwert fest-
gelegt: Abweichungen bei Wert und Spit-
zenbegrenzung sind möglich.), Ein Risiko 
der Fruchtschädigung braucht bei Einhal-
tung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Augenspülflasche mit reinem Wasser 
Dicht schließende Schutzbrille 
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von 
Augen- und Gesichtsschutz 
 

 
Handschutz 

Material :  Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit :  240 min 
Handschuhdicke :  0,4 mm 
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Anmerkungen :  Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen.Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen. 

 
Haut- und Körperschutz :  undurchlässige Schutzkleidung 

Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
 

 
Atemschutz :  Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkann-

tem Filtertyp verwenden. 
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden. 
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von 
Atemschutzgeräten 
 

 
Schutzmaßnahmen :  Hautschutzplan beachten. 

BG-Merkblatt: M 004 Reizende/ätzende Stoffe 
 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanali-
sation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: flüssig 
 

Farbe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Nicht anwendbar  
 

pH-Wert 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 
 

: nicht bestimmt  

Siedepunkt/Siedebereich 
 

: 120 °C 
 

Flammpunkt 
 

: 59 °C 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Nicht anwendbar  

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: nicht bestimmt 
 

Obere Explosionsgrenze 
 

: Nicht anwendbar  

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar  
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Dampfdruck 
 

: nicht bestimmt  
 

Relative Dampfdichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Relative Dichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 

: 1,1000 g/cm3 
 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: unlöslich  

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: nicht bestimmt  
 

Thermische Zersetzung 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: 3.000,0 mPa.s 

 
Viskosität, kinematisch 

 
: > 20,5 mm2/s (40 °C) 

Methode: ISO 3104/3105 
 
 

Auslaufzeit 
 

:  nicht bestimmt  
 

Explosive Eigenschaften 
 

: Nicht anwendbar  

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Daten verfügbar  

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
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Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Unverträglich mit Säuren und Basen. 
Amine 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungspro-
dukte 
 

: Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 
Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxide 
(NOx), dichter, schwarzer Rauch. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute Toxizität (andere Ver-
abreichungswege) 

:    
Anmerkungen: Für das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen. 
 

 
Inhaltsstoffe: 

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekularge-
wicht <= 700: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte: > 2.000 mg/kg   

Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Ratte: > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Neodecansäureglycidester: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte: > 2.000 mg/kg   

 

Akute inhalative Toxizität :  LC50 Ratte: 5 mg/l>  
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg  
 

1-Methoxypropan-2-ol: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte: 3.739 mg/kg   

Methode: EG-Richtlinie 92/69/EWG B.1 Akute Toxizität (Oral) 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Ratte: > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.3. 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
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Anmerkungen: Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen: Dämpfe können die Augen, die Atmungsorgane und die Haut reizen. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen: Verursacht Sensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Keine Daten verfügbar 

Karzinogenität 

Keine Daten verfügbar 

Reproduktionstoxizität 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Aspirationstoxizität 

Keine Daten verfügbar 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen: Obwohl das Produkt nur Epoxidharze mit einem hohen Molekulargewicht enthält, 
müssen die Regeln der guten Arbeitshygiene beachtet und langandauernder Hautkontakt ver-
mieden werden. 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Für das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen. 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-

:  Anmerkungen: Für das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen. 
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bellosen Wassertieren 
 

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher entweder als persis-
tent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Anmerkungen: Eine Umweltgefährdung kann bei unsachge-
mäßer Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen 
werden. 
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 
schädliche Wirkungen haben. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

 
Produkt :  Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 

Flüssige und ausgehärtete Materialien als Farbabfälle, die 
organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthal-
ten, entsorgen. 
Nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall. 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

ADR : UN 1263 

ADN / RID : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : FARBE 
  (1-Methoxypropan-2-ol) 

ADN / RID : FARBE 
  (1-Methoxypropan-2-ol) 

IMDG : PAINT 
  (1-methoxypropan-2-ol, bisphenol F-(epichlorhydrin)) 

IATA : Paint 
  (1-methoxypropan-2-ol) 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR : 3 

ADN / RID : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Verpackungsgruppe : III 

Klassifizierungscode : F1 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 30 

Gefahrzettel : 3 
Tunnelbeschränkungscode : (D/E) 

ADN / RID  
Verpackungsgruppe : III 

Klassifizierungscode : F1 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 30 

Gefahrzettel : 3 

IMDG  
Verpackungsgruppe : III 

Gefahrzettel : 3 
EmS Kode : F-E,  

IATA  
Verpackungsanweisung : 366  
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(Frachtflugzeug) 
Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug) 

: 355  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y344  
Verpackungsgruppe : III 

Gefahrzettel : Flammable Liquids 

14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Umweltgefährdend : ja 

ADN / RID  
Umweltgefährdend : ja 

IMDG  
Meeresschadstoff : ja 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : siehe Abschnitte 6-8 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

Anmerkungen :  nicht zutreffend 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

 
Wassergefährdungsklasse 
 

:  2 wassergefährdend 
 
 

Produkt-Code Farben und 
Lacke / Giscode 

: RE2 Epoxidharz-Produkte, lösemittelarm, sensibilisierend 
(Nähere Informationen: www.wingis-online.de) 

 
Flüchtige organische Verbin-
dungen 

: Richtlinie 2004/42/EG 
5 % 
< 60 g/l 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der R-Sätze 

R10 : Entzündlich.  
R36/38 : Reizt die Augen und die Haut.  
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R38 : Reizt die Haut.  
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
R51 : Giftig für Wasserorganismen.  
R51/53 : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 

schädliche Wirkungen haben.  
R53 : Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R67 : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursa-

chen.  

Volltext der H-Sätze 

H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Aquatic Chronic : Chronische aquatische Toxizität 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 

Weitere Information 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnis-
sen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 
das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt 
oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Si-
cherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so ge-
fertigte neue Material übertragen werden. 

 

REACH und GHS/CLP Information 
 

Die Änderungen der gesetzlichen Vorgaben durch REACH (EG Nr. 1907/2006) und GHS bzw. CLP-

Verordnung (EG Nr. 1272/2008) werden wir entsprechend unseren gesetzlichen Verpflichtungen um-

setzen. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir regelmäßig, gemäß den uns zur Verfügung ge-

stellten Informationen unserer Vorlieferanten, anpassen und aktualisieren. Wie gewohnt werden wir 

Sie über diese Anpassungen informieren. 

 

Bezüglich REACH möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender keine 

eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten angewie-

sen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblätter entsprechend anpassen. 

Dies kann je nach Registrierfristen der enthaltenStoffe im Übergangszeitraum zwischen 01.12.2010 
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und 01.06.2018 erfolgen. 

 

Für die Anpassung der Sicherheitsdatenblätter an GHS bzw. CLP-Verordnunggilt bei Gemischen 
bzw. Zubereitungen eine Übergangsfrist bis 01.06.2015. Wir werden die Anpassung unserer Sicher-
heitsdatenblätter im Rahmen dieser Übergangsfrist vornehmen sobald uns ausreichende Informatio-
nen unserer Vorlieferanten vorliegen. 
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